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Beschluss:

 
1. Der Stadtrat stimmt dem Zuschussvorhaben Männerwohnen Freiham, einer 

Einrichtung für wohnungslose Männer, zu.

2. Zuschuss für die Betriebsführung des Männerwohnens Freiham
Das Sozialreferat wird beauftragt, die im Jahr 2024 erforderlichen 
zahlungswirksamen Haushaltsmittel für den laufenden Zuschuss 
(Zuschussbudget) im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 in Höhe von 
961.700 Euro einmalig anzumelden. Für die Folgejahre 2025 ff. sind die 
erforderlichen zahlungswirksamen Haushaltsmittel für den Zuschuss im 
Rahmen der Haushaltsplanung 2025 in Höhe von 1.923.400 Euro dauerhaft 
anzumelden (Finanzposition 4707.700.0000.3, Innenauftrag 603900164, 
Profitcenter 40315410).

3. Mehrjahresinvestitionsprogramm
Die Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms ist wie folgt zu 
ändern:

 
MIP alt: nicht vorhanden
 
MIP neu:
„Investitionskostenzuschuss Erstausstattung Männerwohnen Freiham“, 
Unterabschnitt 4707, Maßnahmen-Nr. 8020, Rangfolgen-Nr. 13
(Euro in 1.000)
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(988) 548 0 548  548      
Summe 548 0 548  548      
St. A. 548 0 548  548      

 
Das Sozialreferat wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 548.000 Euro auf der 
Finanzposition 4707.988.8020.4 zum jeweiligen 
Haushaltsplanaufstellungsverfahren termingerecht anzumelden. Der Zuschuss 
ist mittels eines Investionskostenbewilligungsbescheids mit der Zweckbindung 
„Erstausstattung des Männerwohnens Freiham“ auszureichen.
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4. Die notwendigen zusätzlichen Ressourcenbedarfe hierfür wurden bereits zum 
Eckdatenbeschluss 2024 (SOZ-026) angemeldet.
Die endgültige Entscheidung erfolgt durch die Vollversammlung des Stadtrates 
im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2024.

 
5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates. 
 


